
3<J4 Bekn/mpfwig von Katastrophen

(2) Alle Staats- und Wirtschaftsorgane sind verpflich
tet, bestehende oder entstehende Gefahrenquellen, die 
zu einer Katastrophe führen können, unverzüglich zu 
beseitigen und eine strenge Kontrolle über Entstehung 
von Gefahrenquellen im Bereiche ihrer Tätigkeit aus
zuüben. Sie sind verpflichtet, entsprechend der spezi
fischen Besonderheiten ihres Tätigkeitsbereiches die 
Massenkontrolle zu entfalten.

§ 2
Zur koordinierenden und durchgreifenden Katastro

phenverhütung und -bekämpfung werden folgende 
Katastrophenkommissionen gebildet:
a) Für den Bereich der Deutschen Demokratischen 

Republik:
Die Zentrale Katastrophenkommission;

b) für den Bereich jedes Bezirkes:
Die Katastrophenkommission des Bezirkes;

c) für den Bereich jedes Kreises:
Die Katastrophenkommission des Kreises.

§ 9
(1) Die Katastrophenkommissionen haben in ihrem 

Bereich weitestgehende organisatorische Maßnahmen 
für den Katastrophenfall zu treffen. Die Maßnahmen 
sind in einem Organisationsplan festzulegen.

(2) Die Katastrophenkommissionen leiten den ope
rativen Einsatz zur Verhinderung, Bekämpfung von 
Katastrophen und Beseitigung der eingetretenen Kata
strophenschäden. Sie haben insbesondere die Koordi-


